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PSD GiroKonto

Kundennummer

PSD Bank Nord eG
Postfach 70 13 80
22013 Hamburg

Kontoinhaber X  Herr

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon privat/mobil Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer E-Mail

Ich/Wir eröffne(n) ein PSD GiroKonto zur privaten Nutzung.

PSD GiroKonto Klassik X PSD GiroKonto Start (bis zum 25. Geburtstag)

PSD GiroKonto Plus PSD GiroKonto Top Partnerkonto

PSD GiroKonto Top

Ich/ Wir wünschen folgende Karte(n): 1. Kontoinhaber 2. Kontoinhaber

girocard V PAY (Debitkarte)1

MC DirectCard (Debitkarte)3

MC ClassicCard (Kreditkarte)2

MC GoldCard (Kreditkarte)2

MC BasicCard (Debitkarte)

1 Auf dem Chip der Debitkarte wird das Geburtsdatum verschlüsselt – also für Dritte nicht lesbar – hinterlegt. Dadurch ist es möglich, sich beispielsweise an Automaten, die 
eine Alterskennung prüfen, zu legimitieren, um die angebotene Ware zu erhalten.
2 Für diese Karte ist ein regelmäßiger Gehaltseingang erforderlich. Ich/ wir werde(n) mein Gehalt/ unsere Gehälter auf das PSD GiroKonto überweisen lassen. Ab 18. Jahren.
3 Ab 18 Jahren.
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Kontoführung
Ich/Wir beantrage(n) für mein/unser PSD GiroKonto mit vierteljährlichem Rechnungsabschluss einen monatlichen Kontoauszug. 
Bei einem Gemeinschaftskonto soll jeder Kontoinhaber für sich allein zur Verfügung berechtigt sein (Oder-Konto). 
Zwischen dem/den nachfolgenden Kontoinhaber(n) sowie der PSD Bank wird Folgendes vereinbart: 

1. Kontoinhaber

PSD OnlineBanking inkl. Elektronischem Postfach 1 PSD ServiceDirekt (TelefonBanking)

mit SecureGoPlus-Verfahren 2

mit SM@rt-TAN-plus-Verfahren 3

2. Kontoinhaber

PSD OnlineBanking inkl. Elektronischem Postfach 1 PSD ServiceDirekt (TelefonBanking)

mit SecureGoPlus-Verfahren 2

mit SM@rt-TAN-plus-Verfahren 3

Der/Die Kontoinhaber erhält/erhalten Zugang zu allen unter der im Kopf angegebenen Kundennummer gegenwärtig und 
zukünftig geführten Konten in dem von der PSD Bank angebotenen Umfang. Das Verfügungslimit im PSD OnlineBanking beträgt 
zurzeit 10.000,- EUR pro Tag, im PSD ServiceDirekt (TelefonBanking) 15.000,-EUR pro Tag. Eine Änderung des Verfügungslimits ist 
nur in Textform oder, sofern die Funktion im PSD OnlineBanking angeboten wird, mit Eingabe einer TAN durch den Kontoinhaber, 
bei Gemeinschaftskonten mit Einzelverfügungsbefugnis durch einen der Kontoinhaber, möglich.

1 Dokumente und Mitteilungen, wie z.B. Kontoauszüge, werden für sämtliche bestehenden und künftigen Konten und Depots in das elektronische Postfach eingestellt.
2 Die erforderliche Smartphone-App für Android bzw. iOS ist im App-Store erhältlich.
3 Der erforderliche TAN-Generator kann über die Internetseite https://genostore.de/GPSD/online-banking/ bestellt werden. Die Nutzung setzt eine girocard (Debitkarte) 

voraus.

Elektronische Information über ein Währungsumrechnungsentgelt bei kartengebundenen 
Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in einer EWR-Währung
Bei der Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten oder bei der Zahlung an einer Verkaufsstelle innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) in einer von Euro abweichenden EWR-Währung1 mit der oben beantragten girocard Maestro/V PAY (also 
z. B. bei der Abhebung polnischer Zloty an einem Geldautomaten in Polen) wird die Bank mich über ein ggf. anfallendes
Währungsumrechnungsentgelt als prozentualen Aufschlag auf den letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der
Europäischen Zentralbank (EZB) kostenlos informieren.

Ich wünsche eine Information per E-Mail an

Ich wünsche eine Information per SMS an

Ich wünsche keine Information über ein Währungsumrechnungsentgelt.

1 Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (als 
gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein), Tschenische Krone, Ungarischer Forint (Stand 01/2021).

Angaben zum PSD GiroKonto 

Der Rechnungsabschluss erfolgt vierteljährlich.

Geduldete Kontoüberziehungen
Der Kontoinhaber kann Verfügungen nur im Rahmen des Kontoguthabens oder einer eingeräumten 
Kontoüberziehungsmöglichkeit vornehmen. Sollte es darüber hinaus zu einer Inanspruchnahme kommen (geduldete 
Kontoüberziehung), so ist dieser Betrag unverzüglich an die Bank zu zahlen. Für geduldete Kontoüberziehungen fällt ein 
höherer Überziehungszins an, der sich nach der mit der Bank getroffenen Vereinbarung und den Informationen richtet, die die 
Bank dem Kreditnehmer übermittelt. Auch wenn Überschreitungen einer eingeräumten Kontoüberziehungsmöglichkeit 
geduldet worden sind, erweitern diese nicht den ursprünglich eingeräumten Kontoüberziehungsrahmen.

Eingeräumte Kontoüberziehungen
In Abhängigkeit von regelmäßigen Gehalts- und Rentenzahlungen und Ihrer Bonität räumt Ihnen die PSD Bank eine 
Kontoüberziehungsmöglichkeit ein. Ihre Kontoüberziehungsmöglichkeit richtet sich nach der Höhe der jeweils letzten fünf 
Gehaltseingänge ohne Berücksichtigung von Sonderzahlungen. Die Berechnung beginnt bei Einhaltung 
zahlungsverkehrsrelevanter Buchungsschlüssel maschinell nach dem ersten Gehaltseingang. Die PSD Bank behält sich vor, die 
Überziehungslinie zu verändern bzw. zu streichen. Die eingeräumte Kontoüberziehungsmöglichkeit, den hierfür geltenden 
Zinssatz und den Zinssatz für darüber hinaus geduldete Kontoüberziehungen teilen wir Ihnen auf dem Kontoauszug mit.

Ich/Wir wünsche(n) keine Kontoüberziehungsmöglichkeit.
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Hinweise zum effektiven Jahreszins und zum Gesamtbetrag
In die Berechnung des effektiven Jahreszins und des Gesamtbetrages fließen die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bekannten 
sowie folgende gesetzliche Annahmen ein:
Bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses wird von der Annahme ausgegangen, dass der 
Verbraucherdarlehensvertrag für den vereinbarten Zeitraum gilt und dass Kreditgeber und Verbraucher Ihren 
Verpflichtungen zu den im Verbraucherdarlehensvertrag niedergelegten Bedingungen und Terminen nachkommen.
Es wird angenommen, dass der Sollzinssatz und die sonstigen Kosten gemessen an der ursprünglichen Höhe fest bleiben und bis 
zum Ende des Verbraucherdarlehensvertrages gelten.

Zweck / Sicherheiten
Der/die Kontoinhaber dürfen die eingeräumte oder geduldete Kontoüberziehung nicht für einen gebäudewirtschaftlichen Zweck 
im Sinne von § 491 Abs. 3 BGB in Anspruch nehmen. Der PSD Bank als Sicherheit eingeräumte, bestehende oder zukünftige 
Grundpfandrechte sowie bestehende oder zukünftige Reallasten haften nicht für eingeräumte bzw. geduldete 
Kontoüberziehungen.

Konditionen
Der Sollzinssatz für geduldete und für genehmigte Kontoüberziehungen ist veränderlich.
Die Bank ist nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren berechtigt, den Sollzinssatz zu erhöhen und in der gleichen Weise 
verpflichtet, den Sollzinssatz zu senken. Die Berechtigung und Verpflichtung der Bank zur Sollzinsanpassung orientiert sich an 
einer Veränderung des Referenzzinssatzes.

Referenzzins ist der am ersten Kalendertag eines Quartals (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) geltende Zins für revolvierende Kredite 
und Überziehungskredite an private Haushalte gem. Bundesbankstatistik.

Die Entwicklung des Referenzzinssatzes wird die Bank regelmäßig vierteljährlich jeweils zum Ultimo eines Quartals überprüfen, 
erstmals zum Ablauf des Quartals in dem das Girokonto eröffnet wird. Hat sich zu diesem Zeitpunkt der Referenzzinssatz 
gegenüber seinem maßgeblichen Wert bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzinsänderung bzw. bei Sollzinsfestschreibung 
um mindestens 0,25 Prozentpunkte verändert, wird die Bank den Vertragszins entsprechend anpassen (Zinsgleitklausel). Die 
Sollzinsänderung wird am Tag der Überprüfung des Referenzzinssatzes wirksam. Die Bank wird den Kreditnehmer in 
regelmäßigen Abständen von 3 Monaten, beginnend am ersten Kalendertag des Quartals (01.01., 01.04., 01.07., 01.10.) nach der 
Kontoeröffnung über die Anpassung unterrichten.

Selbstauskunft Auslandssteuer (nur wenn zutreffend, bitte ankreuzen)

Ich bin Staatsangehöriger der USA und/oder ein Kontomitinhaber ist Staatsangehöriger der USA.

Ich bin in den USA steuerlich ansässig und/oder ein Kontomitinhaber ist in den USA steuerlich ansässig 
1.

Ich bin steuerlich im Ausland ansässig (außer in Deutschland und in den USA) und/oder ein Kontomitinhaber ist steuerlich im 
Ausland ansässig (außer in Deutschland und in den USA) 

1.
1 Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben zur/zu steuerlichen Ansässigkeit(en) mit Ihrem 

Steuerberater abzustimmen.

Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis
Die Bank übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die 
Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder 
betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Über-
mittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient 
auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des 
Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes).

Der Kunde befreit die Bank insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertrags-
partnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht oder Standartvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter 
www.schufa.de eingesehen werden können) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen 
Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt entnommen oder 
online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

Bedingungen und Laufzeit PSD GiroKonto Start
Das Kontomodell PSD GiroKonto Start gilt für Kontoinhaber im Alter von 0 bis 24 Jahre. Alle Bedingungen enden mit dem 25. Geburtstag des Kontoinhabers oder sobald auf 
dem Konto ein Gehaltseingang von 1000,00 EUR oder mehr über einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 6 Monaten eingeht. Im Anschluss wird das Konto in 
ein PSD GiroKonto Klassik umgestellt. Der Kontoinhaber erhält für einen Zeitraum von 2 Jahren eine Rabattierung in Höhe von 50% des monatlichen 
Kontoführungsentgeltes, auf Wunsch auch für das PSD GiroKonto Plus und das PSD GiroKonto Top. Buchungsentgelte und weitere Dienstleistungen werden nicht rabattiert.

Telefonaufzeichnung
Der Teilnehmer willigt ein, dass die Bank die mit ihm im Rahmen des PSD ServiceDirekt geführten Telefonate sowie die von ihm 
über die Tastatur des Telefons eingegebenen Ziffern (ausgenommen PIN) aufzeichnet und solange aufbewahrt, wie dies zur 
ordnungsgemäßen Auftragsverarbeitung und aus Beweisgründen erforderlich ist.

Sonderbedingungen 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB – Banken) der Bank sowie die Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr, für den Lastschriftverkehr, 
für den Scheckverkehr, für Echtzeit-Überweisungen, für die girocard, für das PSD OnlineBanking, für PSD ServiceDirekt (TelefonBanking), für das elektronische Postfach, für 
den Sparverkehr, und für das Gemeinschaftskonto mit Einzelverfügungsbefugnis.
Die AGB und die Sonderbedingungen erkenne(n) ich/wir an. Die Bedingungen können in den Geschäftsräumen der Bank oder unter www.psd-nord.de eingesehen werden; 
auf Verlangen werden sie ausgehändigt bzw. zugesandt.
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Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten gemäß Geldwäschegesetz
Ich versichere, dass ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handele.

Information zur Steuer-Identifikationsnummer
Der Gesetzgeber hat die Banken verpflichtet, die Steuer-Identifikationsnummer (siehe Einkommensteuerbescheid oder 
Lohn-/Gehaltsnachweis) zu erfragen. Wenn die Steuer-Identifikationsnummer innerhalb von drei Monaten nicht vorliegt, erfragt 
die Bank diese direkt beim Bundeszentralamt für Steuern.

Hinweis nach § 13 Abs. 1 TMG (Telemediengesetz)
Alle im Rahmen des PSD OnlineBanking anfallenden personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung 
von der Bank und gegebenenfalls dem von ihr beauftragten Rechenzentrum innerhalb Deutschlands bzw. der Europäischen 
Union verarbeitet.

Ort, Datum Unterschrift des/der Antragsteller(s)/ des/der gesetzlichen Vertreter(s)
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SCHUFA-INFORMATION Stand: März 2022

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 611 9278-0
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter 
datenschutz@schufa.de erreichbar.

2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA
2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von 
natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte ermittelt und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur 
dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach 
Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit finanziellem 
Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet 
gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung der Daten 
erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprüfung, Anschriften-
ermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tarifierung oder Konditionierung. Neben den vorgenannten Zwecken 
verarbeitet die SCHUFA personenbezogene Daten auch zu internen Zwecken (z. B. Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidi-
gung bei rechtlichen Streitigkeiten, Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten, Forschung und Entwicklung insbesondere zur 
Durchführung interner Forschungsprojekte (z.B. SCHUFA-Kreditkompass) oder zur Teilnahme an nationalen und internationalen externen 
Forschungsprojekten im Bereich der genannten Verarbeitungszwecke sowie Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs). Das 
berechtigte Interesse hieran ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, 
Vermeidung von Rechtsrisiken). Es können auch anonymisierte Daten verarbeitet werden. Über etwaige Änderungen der Zwecke der 
Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14 Abs. 4 DS-GVO informieren.

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Einwilligungen (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO) sowie auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen 
oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner 
widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung 
berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.

2.3 Herkunft der Daten

Die SCHUFA erhält ihre Daten einerseits von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz 
sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert 
oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) ansässige Institute, 
Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z.B. Banken, Sparkassen, 
Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 
genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen, insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, 
Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-, oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA 
Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie etwa öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (z.B. 
Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) oder von Compliance-Listen (z.B. Listen über politisch exponierte Personen und 
Sanktionslisten) sowie von Datenlieferanten. Die SCHUFA speichert ggf. auch Eigenangaben der betroffenen Personen nach 
entsprechender Mitteilung und Prüfung.

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, Zahlungsverhalten und Vertragstreue)

Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften | Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. 
Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) | Informationen über nicht erfüllte Zahlungsverpflichtungen 
wie z.B. unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung | Informationen zu 
missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie z.B. Identitäts- oder Bonitätstäuschungen | Informationen aus allgemein 
zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) | Daten aus Compliance-Listen | Informationen ob und 
in welcher Funktion in allgemein zugänglichen Quellen ein Eintrag zu einer Person des öffentlichen Lebens mit übereinstimmenden 
Personendaten existiert | Anschriftendaten | Scorewerte

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder Standardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter 
www.schufa.de eingesehen werden können) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3. Weitere Empfänger können externe Auftrag-
nehmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO sowie externe und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den 
gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen.

2.6 Dauer der Datenspeicherung

Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Dauer. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser 
Dauer ist die Erforderlichkeit der Verarbeitung zu den o.g. Zwecken. Im Einzelnen sind die Speicherfristen in einem Code of Conduct des 
Verbandes „Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.“ festgelegt (einsehbar unter www.schufa.de/loeschfristen). Angaben über Anfragen werden 
nach 12 Monaten taggenau gelöscht.
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3. Betroffenenrechte
Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 
16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. 
Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA 
Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter +49 611 9278-0 und über ein 
Rückfrageformular unter www.schufa.de/rueckfrageformular erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die 
SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, zu wenden. Einwilligungen 
können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person 
ergeben, widersprochen werden. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und z.B. an SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, 
Postfach 10 34 41, 50474 Köln gerichtet werden.

4. Profilbildung (Scoring)
Neben der Erteilung von Auskünften über die zu einer Person gespeicherten Informationen unterstützt die SCHUFA ihre Vertragspartner 
bei deren Entscheidungsfindung durch Profilbildungen, insbesondere mittels sogenannter Scorewerte. Dies hilft z. B. dabei, alltägliche 
Kreditgeschäfte rasch abwickeln zu können. 

Unter dem Oberbegriff der Profilbildung wird die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Analyse bestimmter Aspekte zu einer 
Person verstanden. Besondere Bedeutung nimmt dabei das sogenannte Scoring im Rahmen der Bonitätsprüfung und Betrugsprävention 
ein. Scoring kann aber darüber hinaus der Erfüllung weiterer der in Ziffer 2.1 dieser SCHUFA-Information genannten Zwecke dienen. Beim 
Scoring wird anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse 
oder Verhaltensweisen erstellt. Anhand der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt eine Zuordnung zu 
statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis aufwiesen. 

Zusätzlich zu dem bereits seit vielen Jahren im Bereich des Bonitätsscorings etablierten Verfahren der Logistischen Regression, können 
bei der SCHUFA auch Scoringverfahren aus den Bereichen sogenannter Komplexer nicht linearer Verfahren oder Expertenbasierter 
Verfahren zum Einsatz kommen. Dabei ist es für die SCHUFA stets von besonderer Bedeutung, dass die eingesetzten Verfahren 
mathematisch-statistisch anerkannt und wissenschaftlich fundiert sind. Unabhängige externe Gutachter bestätigen uns die 
Wissenschaftlichkeit dieser Verfahren. Darüber hinaus werden die angewandten Verfahren der zuständigen Aufsichtsbehörde offengelegt. 
Für die SCHUFA ist es selbstverständlich, die Qualität und Aktualität der eingesetzten Verfahren regelmäßig zu prüfen und entsprechende 
Aktualisierungen vorzunehmen. 

Die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität erfolgt bei der SCHUFA auf Grundlage der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten 
Daten, die auch in der Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Anhand dieser bei der SCHUFA gespeicherten 
Informationen erfolgt dann eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis 
aufwiesen. Für die Ermittlung von Scorewerten zur Bonität werden die gespeicherten Daten in sogenannte Datenarten zusammengefasst, 
die unter www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden können. Bei der Ermittlung von Scorewerten zu anderen Zwecken können auch 
weitere Daten(arten) einfließen. Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besonders sensible Daten nach Art. 9 DS-GVO (z.B. ethnische 
Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden bei der SCHUFA nicht gespeichert und stehen daher für die 
Profilbildung nicht zur Verfügung. Auch die Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person nach der DS-GVO, wie z. B. die 
Einsichtnahme in die zur eigenen Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die 
Profilbildung. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen des § 31 BDSG.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person bspw. einen Baufinanzierungskredit zurückzahlen wird, muss nicht der Wahrscheinlichkeit 
entsprechen, mit der sie eine Rechnung beim Versandhandel termingerecht bezahlt. Aus diesem Grund bietet die SCHUFA ihren 
Vertragspartnern unterschiedliche branchen- oder sogar kundenspezifische Scoremodelle an. Scorewerte verändern sich stetig, da sich 
auch die Daten, die bei der SCHUFA gespeichert sind, kontinuierlich verändern. So kommen neue Daten hinzu, während andere aufgrund 
von Speicherfristen gelöscht werden. Außerdem ändern sich auch die Daten selbst im Zeitverlauf (z. B. die Dauer des Bestehens einer 
Geschäftsbeziehung), sodass auch ohne neue Daten Veränderungen auftreten können.

Wichtig zu wissen: Die SCHUFA selbst trifft keine Entscheidungen. Sie unterstützt die angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren 
Auskünften und Profilbildungen bei der Entscheidungsfindung. Die Entscheidung für oder gegen ein Geschäft trifft hingegen allein der 
direkte Geschäftspartner. Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen verlässt. Weitere 
Informationen zu Profilbildungen und Scoring bei der SCHUFA (z.B. über die derzeit im Einsatz befindlichen Verfahren) können unter 
www.schufa.de/scoring-faq eingesehen werden.
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